	
	
	

	An den
	     
	  Anzeige  

	Magistrat der Stadt Borken (Hessen)
	
	 FORMCHECKBOX 
  Bescheinigung  

	Am Rathaus 7, 34582 Borken (Hessen)
	
	  Mitteilung  

	
	
	

	

	Anzeige zum vorübergehenden Betrieb 

eines Gaststättengewerbes nach § 6 HGastG


	Die Anzeige muss mindestens 4 Wochen vor Beginn des Gaststättengewerbes (der Veranstaltung) 
bei der Stadt Borken (Hessen) erstattet werden!

	

	
	
	

	Anzeigenerstatter/in  / Veranstalter/in   (Firma, Verein, Gesellschaft):

	       

	
	
	

	Ansprechpartner für die Behörde (Name, Vorname)
	Geburtsdatum:

	     
	     
	     

	
	
	

	Anschrift  
	
	Telefon-/Handy-Nr.:

	     
	     
	     

	
	
	

	2. Ansprechpartner für die Behörde(Name, Vorname)
	Geburtsdatum:

	     
	     
	     

	
	
	

	Anschrift  
	
	Telefon-/Handy-Nr.:

	     
	     
	     

	

	Anlass, Zeitraum, erwartete Besucher, Ort:

	1.      

	2.        

	3.        

	

	Veranstaltung am:
	Datum:
	Uhrzeiten (von / bis):
	Besucheranzahl:

	1.
	     
	von:       Uhr bis       Uhr
	     

	2.
	     
	von:       Uhr bis       Uhr
	     

	3.
	     
	von:       Uhr bis       Uhr
	     

	
	
	

	Örtliche Lage (Ort, Straße und Hausnummer; bei Standplätzen genaue Beschreibung):

	1. 34582 Borken (Hessen)-     

	2. 34582 Borken (Hessen)-     

	3. 34582 Borken (Hessen)-     

	

	Tanzveranstaltungen
	  ja
	Musikalische Darbietungen
	  ja
	Ferner sind vorgesehen: 

	sind vorgesehen: 
	  nein
	sind vorgesehen: 
	  nein
	---

	
	
	
	
	

	Folgende Getränke werden angeboten:            
	
	Betrieb einer Schankanlage:    

	1.      
	 FORMCHECKBOX 
   ja         FORMCHECKBOX 
 nein

	2.      
	 FORMCHECKBOX 
   ja         FORMCHECKBOX 
 nein

	3.      
	 FORMCHECKBOX 
   ja         FORMCHECKBOX 
 nein

	
	

	

	Hinweise:   Bei Abgabe alkoholischer Getränke ist mindestens ein nichtalkoholisches Getränk anzubieten. Dieses darf nicht teurer angeboten werden, als das billigste alkoholische Getränk. Der Preisvergleich basiert hierbei auf der Grundlage des hochgerechneten Preises für einen Liter der betreffenden Getränke. Trinkmengenanreize (Meterbier, Mengenrabatte etc.) dürfen nicht gegeben werden.
Die Lärmschutzbestimmungen sind zu beachten, d.h. Einhalten der Nachtruhe ab 22:00 Uhr, Schließen von Fenstern und Türen, Reduzieren der Musikbeschallung/Durchsagen etc. auf die vorgeschriebenen Immissionswerte, außerhalb von Gebäuden auf 35 dp(A).
Parkplätze: Es sind ausreichend Parkplätze zur Verfügung zu stellen. Parkflächen sowie die Zu- und Abfahrten sind jeweils kenntlich zu machen und bei Dunkelheit bzw. wenn die Sichtverhältnisse dies erfordern, entsprechend zu beleuchten. 

Diese und weitere Hinweise sind zu beachten (siehe Anlage).

	

	Folgende Speisen werden angeboten:
	
	Verkaufseinrichtung:Wagen,Stand

	1.      
	     

	2.        
	     

	3.        
	     

	
	

	Aufstellung von  Zelt/und oder Bühne
(Fläche in m²):
	Sind Toiletten in ausreichender 

Anzahl vorhanden:
	Liegt eine Bescheinigung nach §§ 42 u.43 Infektionsschutzgesetz vor?

	
	
	

	1.       ja - Größe:  nein  
	       ja  
	  nein  ja      

	2.       ja - Größe:  nein  
	       ja  
	  nein  ja      

	3.       ja - Größe:  nein  
	       ja  
	  nein  ja      

	
	
	

	

	Es wird versichert, dass sämtliche Angaben wahrheitsgemäß und nach bestem Wissen gemacht wurden. Mit der

	Unterschrift wird bestätigt, dass die umseitig genannten/anliegenden  Hinweise zur Kenntnis genommen wurden.

	

	Verwaltungsgebühr: 24,50 €  (Fälligkeit:  
Kostenentscheidung für die Entgegennahme und Bearbeitung dieser Anzeige gemäß  § 6 Abs. 1 HGastG 

Zahlung auf eines der genannten Konten unter Angabe  folgender  Kostenstelle: 02020101.5101000.

	
	

	PLZ, Ort, Datum
34582 Borken (Hessen), 
	Unterschrift  Anzeigenerstatter/in  / Veranstalter/in 


	
	

	
	

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 
       

	 FORMDROPDOWN 

	Der Magistrat

	 FORMDROPDOWN 

	der Stadt Borken (Hessen)

	 FORMDROPDOWN 

	

	 FORMDROPDOWN 

	

	 FORMDROPDOWN 

	     

	
	


	Hinweise:



	1. 
	Die Vorschriften zum Gaststätten- und Baurecht, Immissionsschutz, Jugendschutz , Feiertags- und Nichtraucher-schutzgesetz, Straßennutzungsrecht, der Lebensmittelhygiene und die SperrzeitVO sind einzuhalten. 

Diese Anzeige ist keine Genehmigung zur Errichtung einer Betriebsstätte entsprechend dem Planungs- und Baurecht und entbindet den Veranstalter nicht von Anzeigen oder Genehmigungsverfahren, die durch andere Rechtsvorschriften vorgeschrieben sind (z. B. für Straßensperrungen, Sondernutzungen oder Plakatierung in der Öffentlichkeit.



	2. 
	Änderungen gegenüber der erstatteten Anzeige sind unverzüglich der diese Anzeige bestätigenden Behörde schriftlich mitzuteilen.



	3. 
	Der vorübergehende Gaststättenbetrieb kann untersagt werden, wenn die Anzeige nicht rechtzeitig, nicht wahrheitsgemäß oder nicht vollständig erstattet wurde. 



	4. 
	Die zuständige Behörde kann jederzeit gegenüber Gewerbetreibenden Anordnungen zum Schutz der Gäste gegen Ausbeutung und Gefahren für Leben oder Gesundheit und zum Schutz gegen schädliche Umwelt-Einwirkungen und gegen sonstige erhebliche Nachteile, Gefahren oder Belästigungen für die Bewohner/innen des Betriebsgrundstückes oder der Nachbargrundstücke sowie der Allgemeinheit erlassen (§ 10 Abs. 2 HGastG).



	5. 
	Durch Musikdarbietungen, Lautsprecherdurchsagen und sonstige akustische Signale/Geräusche dürfen Dritte nicht mehr als nach den Umständen nach unvermeidbar gestört werden. Die Lärmschutzbestimmungen sind zu beachten, d.h. ab 22:00 Uhr ist die Nachtruhe einzuhalten, Fenster und Türen sind zu schließen. 

Der Veranstalter/Verantwortliche hat auf die Gäste, die sich vor dem Veranstaltungsgebäude bzw. –gelände aufhalten, einzuwirken und für die nötige Ruhe zu sorgen. Die Immissionswerte betragen außerhalb von Gebäuden von 06:00 bis 22:00 Uhr = 45 dp(A) und von 22:00 bis 06:00 Uhr = 35 dp(A).



	6. 
	Parkplätze: Es sind ausreichend Parkplätze zur Verfügung zu stellen. Parkflächen sowie die Zu- und Abfahrten sind jeweils kenntlich zu machen und bei Dunkelheit bzw. wenn die Sichtverhältnisse dies erfordern, entsprechend zu beleuchten. Platzeinweiser vor Ort sind erforderlich. Es ist sicherzustellen, dass Anwohner durch parkende Fahrzeuge nicht behindert werden.



	7. 
	Bei Veranstaltungen mit mehr als 200 Besuchern kann ein Brandsicherheitsdienst angeordnet werden. 

Die Kosten für den Brandsicherheitsdienst trägt der Veranstalter/Verantwortliche.



	8. 
	Die Veranstaltung kann nur durchgeführt werden, wenn die im öffentlichen Interesse erforderlichen hygienischen und sanitären Einrichtungen (nach Geschlechtern getrennte Aborte, einwandfreie Gläserspülung usw.) vorhanden sind.



	9. 
	Hinsichtlich der Lebensmittelhygiene, Immissionswerten und baurechtlichen Angelegenheiten wenden Sie sich bitte direkt an die Fachbereiche des Schwalm-Eder-Kreises.



	10. 
	Bei Abgabe alkoholischer Getränke ist mindestens ein nichtalkoholisches Getränk anzubieten. Dieses darf nicht teurer angeboten werden, als das billigste alkoholische Getränk. Der Preisvergleich basiert hierbei auf der Grundlage des hochgerechneten Preises für einen Liter der betreffenden Getränke. 
Trinkmengenanreize (Meterbier, Mengenrabatte etc.) dürfen nicht gegeben werden.



	11. 
	Da Sie als Veranstalter/Verantwortlicher für eventuelle Schäden haftbar sind, sollten Sie für einen ausreichenden Haftpflichtversicherungsschutz sorgen.



	12. 
	Fliegende Bauten (hierzu zählen u.a. Zelte, Bühnen, auch Fahrgeschäfte) dürfen nur in Betrieb genommen werden, wenn die Aufstellung zur Abnahme durch die Untere Bauaufsichtsbehörde des Schwalm-Eder-Kreises unter Vorlage des Prüfbuches angezeigt worden ist. Das Prüfbuch ist für die Dauer des Festbetriebes auszulegen. 



	13. 
	Auch bei solchen Veranstaltungen, die nach den §§ 5 bis 10 Hessisches Feiertagsgesetz oder nach sonstigen bundes-  oder landesgesetzlichen Vorschriften nicht verboten sind, ist auf das Wesen der Sonn- und Feiertage Rücksicht zu nehmen. 



	14. 
	Die Daten werden gemäß § 6 Abs. 2 des HGastG an folgende Behörden übermittelt:

Die  Untere Bauaufsichtsbehörde,  Lebensmittelüberwachungsbehörde,  Finanz- und  Polizeibehörde.



	Postfach 12 52 – 34578 Borken (Hessen)
	Bank
	BLZ
	Konto-Nr.
	Swift (BIC)
	IBAN

	Telefon 05682 808-0
	Stadtsparkasse Borken (Hessen)
	520 513 73
	6 825
	HELADEF1BOR
	DE85 5205 1373 0000 0068 25

	Telefax  05682 808-165
	Raiffeisenbank Borken eG
	520 613 03
	23 663
	GENODEF1BOR
	DE97 5206 1303 0000 0236 63

	stadtverwaltung@borken-hessen.de
	
	
	
	
	

	www.borken-hessen.de
	
	
	
	
	



